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4. Örtliche Lage der Gewässerbenutzung: 
 
Gewässer: Grundwasser 
 örtlicher Graben-Nr.: 01/13-Wismathengraben 
 
Stadt/Gemeinde: Nauen, Brandenburger Straße, gemäß eingereichtem Lageplan 
       
Landkreis: Havelland Bundesland: Brandenburg 
 
Topographische Lage der Gewässerbenutzung/Einleitung in den Wismathengraben nach ETRS 89: 
 
N 58 23 820.2 
O 33 60 039.08 
 
Schutzgebiete: Das Vorhaben befindet außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten  
 
5. Der Erlaubnis lagen folgende Antragsunterlagen zugrunde: 
 
Antrag, Übersichtspläne, regenwassertechnische Berechnung 
 
6. Auflagen 
 
6.1 Die genehmigte örtliche Lage, die Art, der Zweck und der Umfang der Gewässerbenutzung  
sind einzuhalten. 
 
6.2 Das anfallende und im Trennsystem abgeleitete Niederschlagswasser muss frei von  
sichtbaren Öl-, Fett- oder Teerspuren sein. Eine schädliche Verunreinigung des Gewässers oder  
eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften ist auszuschließen. 
 
6.3 Die Kontrolle der in dieser wasserrechtlichen Erlaubnis erteilten Auflagen und Bedingungen 
obliegt dem Gewässerbenutzer. 
 
6.4 Gelangen wassergefährdende Stoffe in die für die Einleitung vorgesehenen Gewässer 
(Grundwasser und Oberflächengewässer), ist die zuständige Behörde darüber unverzüglich zu in-
formieren 
 
6.5 Alle Anlagen, die zur Ausübung der mit dieser Erlaubnis gewährten Befugnis dienen, sind  
so zu betreiben, zu unterhalten und zu warten, dass sie jederzeit ihren Zweck erfüllen und eine Be-
einträchtigung des Wohles der Allgemeinheit und Belästigungen Dritter vermieden werden. 
 
6.6 Vor Inbetriebnahme und für die Dauer der Nutzung von Versickerungsanlagen ist sicherzu-
stellen, dass schädlich verunreinigtes Oberflächenwasser nicht in die Anlagen gelangen  
kann. Fehlanschlüsse sind zu vermeiden und Verunreinigungen des Wassers auf dem Wege zur 
Versickerungsanlage sind auszuschließen. 
 
6.7 Versickerungsmulden/-gräben sind so zu bemessen, dass sie nur kurzzeitig unter Einstau 
stehen, ein Dauerstau ist zu vermeiden. Sohlebenen und Sohllinien sind so zu gestalten, dass eine 
gleichmäßige Verteilung des zu versickernden Wassers erreicht wird. 
 
6.8 Die Mulden sind mit ca. 20 - 30 cm Mutterboden anzufüllen und zu begrünen, so dass die 
oberste Bodenschicht der Mulde als Reinigungsschicht fungiert. 
 
6.9 Von den Versickerungsanlagen dürfen keine Schäden an Gebäuden und Anlagen ausgehen.  
Bei Gebäuden ohne wasserdruckhaltende Abdichtung sind Versickerungsanlagen nicht in Verfüllbe-
reichen in Gebäudenähe, z.B. Baugruben, anzuordnen. 
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Der Abstand von Versickerungsanlagen zu Grundstücksgrenzen ist unter Berücksichtigung der Art  
der Versickerungsanlage und der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Hydrogeologie und 
der Topografie so zu wählen, dass eine Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken einschließlich 
vorhandener Anlagen oder auch Pflanzungen ausgeschlossen wird. 
 
6.10 Folgende Wartungsarbeiten der Versickerungsanlagen sind durchzuführen: 
 

Maßnahme Intervalle Bemerkung 

Verringerung von Selbst-
dichtung;   Verbot des Be-
fahrens und  Ablagerns; 
keine Wegsamkeiten,   z.B. 
durch Baumbepflanzung 

    

Mahd 
 

bei Bedarf; mindestens 
jährlich 

Mähgut entfernen; Verbot was-
sergefährdender Stoffe/Herbi- 
zide 
 Entfernen von Laub und 

Störstoffen 
im Herbst und bei  
Bedarf 
 

 
 

Wiederherstellen der 
Durchlässigkeit 

beim Bau und bei  
Bedarf 
 

Vertikutieren, Schälen, 
Boden austauschen 

Verhindern von Auskolkung 
 
 
 

 
 
 
 

Steinschüttung, Pflasterung, wi-
derstandsfähige Vegetation im 
Zulaufbereich 
  

6.11 Zwischen der Sohle der Versickerungsanlagen und dem mittleren höchsten Grundwasser-
stand ist der größtmögliche Mindestabstand einzuhalten.  
Für die Versickerungsanlagen ist eine ausreichende hydraulische Leistung sicherzustellen.  
 
6.12 Alle in den Sickerraum einzubauenden Materialien dürfen durch Auswaschungen und Auslau-
gung das Sicker- und Grundwasser nicht nachteilig verändern. Fremdmaterial (Bauschutt, Abfall) 
darf nicht eingebaut werden. Durch das Füllmaterial darf kein Stauhorizont entstehen. 
 
6.13 Sohlebenen und Sohllinien des als Transport- und Sickergraben fungierenden Wisma-
thengrabens sind im Einleitungsbereich so zu gestalten, dass eine gleichmäßige Verteilung des 
Wassers und eine langsame Fließgeschwindigkeit derart erreicht wird, dass partikuläre Stoffe 
sich absetzen können (mitunter Einbau von Sohlschwellen). Ein Dauerstau im Einlaufbereich ist 
zu verhindern.  
 
6.14 Einleitungsbauwerke in den Wismathengraben sind gemäß den Vorgaben des Eigentümers 
bzw. Unterhaltungspflichtigen zu errichten. 
 

 Bauwerke sind so zu gestalten, dass vorhandene Abflussquerschnitte erhalten bleiben  

 Die Gestaltung der Bauwerke hat so zu erfolgen, dass eine einwandfreie Wartung der Anla-
gen möglich ist.  

 Die Befestigungen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Gründung der Bauwer-
ke hat so zu erfolgen, dass unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen vom Gewäs-
ser auf die Bauwerke die Standsicherheit jederzeit gewährleistet ist. 

 
6.15 Konstruktive Einzelheiten zur Gestaltung der Einleitungsbauwerke, zu Instandsetzungsmaß-
nahmen und zur laufenden Unterhaltung des Grabens sind mit dem Wasser- und Bodenverband  
GHHK-HK-HS“, Nauen, vor Beginn von Baumaßnahmen abzustimmen. 
 
6.16 Die Nutzung/Bewirtschaftung des der Regenwasserableitung dienenden Grabensystems ist 
so durchzuführen, dass eine Verschlechterung des ökologischen und chemischen Zustandes ver-
mieden wird und ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. (§ 27 
WHG)  
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6.17 Das Befahren und Beparken von Versickerungsanlagen ist durch konstruktive  
Maßnahmen  zu verhindern. 
 
7. Begründung 
 
Eine Benutzung der Gewässer bedarf gemäß § 8 Abs.1 WHG der behördlichen Erlaubnis. Mit der 
beantragten Niederschlagswassereinleitung ist gemäß § 9 Abs.1 Ziff. 4 WHG der Tatbestand der 
Benutzung erfüllt.  
Gemäß § 57 WHG müssen Abwassereinleitungen (Niederschlagswasser gilt als Abwasser) in ein 
Gewässer so beschaffen sein, dass die Schadstofffracht so gering gehalten wird, wie das bei Ein-
haltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. 
 
Die vorliegende Erlaubnis durfte erteilt werden, weil sich die beantragte Gewässerbenutzung in  
Verbindung mit den Bedingungen und Auflagen dieser wasserrechtlichen Erlaubnis mit den not-
wendigen Forderungen der Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes und den Anforderungen  
zum Schutz der Gewässer in Übereinstimmung bringen lässt. 
 
8. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese wasserrechtliche Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis Havelland, der Landrat, Platz der 
Freiheit 1, 14712 Rathenow oder jeder anderen Dienststelle schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen.  
 
 
Im Auftrag 
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